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Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt,

dass die Schweizerische Bundeskanzlei aufgrund eines Zugangsgesuchs
von Martin Steiger mit Verfügung vom 3. März 2025 entschied, einge-
schränkten Zugang zum Vertragswerk «Rahmenvedag für die Erbringung
von Leistungen im Informationsbereich basierend auf der Vergabe der öf-
fentlichen Ausschreibung (20007) 608 Public Cloud Bund» vom 16. August
2022 zu gewähren,

dass sich die Bundeskanzlei in der erwähnten Verfügung auch vorbehielt,
das geschwärzte Vertragswerk auf der Webseite des Bundes zu veröffent-
lichen,

dass die Amazon Web Services EMEA SARL (nachfolgend: Beschwerde-
führerin) gegen die Verfügung der Schweizerischen Bundeskanzlei (Vor-
instanz) am 24. März 2025 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde
erhob,

dass die Beschwerdeführerin in prozessualer Hinsicht unter anderem den
Erlass vorsorglicher Massnahmen beantragte, um sowohl den Zugang zu
ihrem Vertragswerk als auch den Zugang der Rahmenverträge der Ver-
tragswerke mit vier weiteren Public Cloud Anbieterinnen bis zum rechts-
kräftigen Entscheid über die Beschwerde aufzuschieben,

dass das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 10. April
2025 festhielt, dass  de r  Beschwerde d ie  aufschiebende Wirkung zu -
komme,

dass die Vorinstanz mit Vernehmlassungen vom 25. April und 3. Juni 2025
und Martin Steiger (nachfolgend: Beschwerdegegner) mit Eingabe vom
16. Mai 2025 zum Verfahrensantrag der Beschwerdeführerin um Erlass
vorsorglicher Massnahmen Stellung nahmen,

dass die Beschwerdeführerin in der Folge am 2. Juli 2025 ihr Gesuch um
Aufschub des Zugangs zu den Verträgen der vier anderen Public Cloud
Anbieterinnen auf bestimmten Vertragsziffern einschränkte,

dass das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 9. Juli
2025 das Gesuch der Beschwerdeführerin um Aufschub des Zugangs (zu
bestimmten Ziffern) betreffend die Verträge der vier anderen Public Cloud
Anbieterinnen abwies,
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dass es gleichzeitig feststellte, angesichts der bestehenden aufschieben-
den Wirkung der Beschwerde bestehe keine Notwendigkeit für den Erlass
vorsorglicher Massnahmen betreffend das Vertragswerk der Beschwerde-
führerin, weshalb es das Gesuch auch in diesem Punkt abwies,

dass d ie  Beschwerdeführerin gegen d ie  selbständig anfechtbare Zwi-
schenverfügung vom 9. Juli 2025 kein Rechtsmittel an das Bundesgericht
ergriff,

dass das Bundesverwaltungsgericht in der Folge der Beschwerdeführerin
mit Zwischenverfügung vom 1. Oktober 2025 die Gelegenheit gegeben
hat, sich zur Frage zu äussern, ob sie an der Beschwerde festhält,

dass die Beschwerdeführerin mit Stellungnahme vom 21. Oktober 2025
mitteilte, dass sie an ihrer Beschwerde gegenwärtig festhalte,

dass der Beschwerdegegner mit Eingabe vom 15. Dezember 2025 zu den
materiellen Anträgen der Beschwerdeführerin Stellung nahm,

dass die Beschwerdeführerin mit schriftlicher Erklärung vom 16. Februar
2026 ihre Beschwerde zurückgezogen hat und darin ersucht, das Be-
schwerdeverfahren abzuschreiben,

dass das Bundesverwaltungsgericht die Parteien mit Zwischenverfügung
vom 18. Februar 2026 darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Be-
schwerdeverfahren abgeschrieben wird, sofern bis zum 4. März keine Ein-
wände dagegen vorgebracht werden, mit dem Hinweis, dass Schweigen
als Zustimmung gilt,

dass keine solchen Einwände eingegangen sind,

dass das Beschwerdeverfahren daher im einzelrichterlichen Verfahren als
durch Rückzug gegenstandslos geworden abzuschreiben i s t  (Art. 23
Abs. 1 Bst. a VGG),

dass die Verfahrenskosten wie auch eine allfällige Parteientschädigung in
der Regel jener Partei zur Bezahlung auferlegt werden, deren Verhalten
die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat (Art. 5 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]),
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dass die Gegenstandslosigkeit von der Beschwerdeführerin bewirkt wurde
und sie infolgedessen als unterliegend im Sinne von Art. 5 VGKE gilt,

dass die Verfahrenskosten unter Berücksichtigung des Umfangs der ver-
anlassten Instruktionsmassnahmen auf Fr. 1500.— festzusetzen und der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind,

dass dem Beschwerdegegner trotz teilweisen Obsiegens keine Entschädi-
gung zusteht, da er sich selbst vertreten hat und ihm daneben kein über-
mässiger Aufwand entstanden ist (Art. 8 if. VGKE; Urteil des BVGer
A-2905/2023 vom 12. August 2024 E. 8 2),

dass Vorinstanzen keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben (Art. 7
Abs. 3 VGKE).

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
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Demnach verfügt das Bundesverwaltungsgericht:

1
Das Beschwerdeverfahren wird als gegenstandslos geworden abgeschrie-
ben.

2.
Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 1500.— aufer-
legt. Dieser Betrag wird dem Kostenvorschuss von Fr. 3000.— entnommen.
Der Restbetrag von Fr. 1500.— wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt
der Rechtskraft dieses Abschreibungsentscheids zurückerstattet.

Die Beschwerdeführerin hat dem Bundesverwaltungsgericht ihre Kontover-
bindung bekannt zu geben.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieser Entscheid geht an die Beschwerdeführerin, den Beschwerdegegner
und die Vorinstanz.

Fur die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der Einzelrichter:

Alexander Misic

Der Gerichtsschreiber:

Ivan Gunjic
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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Ange-
legenheiten geführt werden (Art. 82 if., 90 if. und 100 BGG). Die Frist ist
gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim
Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen
Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Ver-
tretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in
einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der ange-
fochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 1 7 .  MU. 2071
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Zustellung erfolgt an:

— d i e  Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
— d e n  Beschwerdegegner (Einschreiben)
— d i e  Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
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